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Urteilsunfähigkeit und Menschenrechte – ein Gegensatz?

Andreas Kley
Professor an der Universität Zürich, Rechtsanwalt

-
-
-

gen. Sie sind deshalb gefährdet, weil sie sich nicht 

Menschenrechte der Bundesverfassung und der Eu-
-
-

desverfassung für die Kinder und Jugendlichen 
-

fähigen und auch zu, infolge des fortgeschrittenen 

Recht auf Leben gewährleistet und infolgedessen die 

Unversehrtheit und Bewegungsfreiheit, garantiert. 

Behandlung oder Bestrafung verbietet.

-

der Folter oder der unmenschlichen Behandlung. 
Obwohl es sich um die fast gleichen Rechte handelt, 

-

überwachende Gerichtshof für Menschenrechte in 

Menschenrechte in der Schweiz festgestellt und wert-
volle Impulse für Verbesserungen der Gesetzgebung 
gegeben.

Die Grund- und Menschenrechte haben zwei ver-
-

sicht schützen sie den Einzelmenschen vor Übergrif-
fen des Staates in die geschützte Sphäre. Das bedeutet, 
dass der einzelne Mensch das Recht hat, Eingriffe auf 
dem Weg von Verfahren (sei das etwa durch Be-

imhmar
Schreibmaschinentext
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2

-
mungsrecht der Patientinnen und Patienten. Es 

-
dungsprozesse für nicht mehr urteilsfähige Pa-

ethischer Sicht ha-
ben Menschen das Recht auf autonome Entscheide 
und somit auch das Recht, medizinische Eingriffe 
und Massnahmen abzulehnen. Die Patientenver-
fügung ist das Mittel, dieses Recht einzufordern. 

zum neuen Erwachsenenschutzrecht mit beson-

zu dem Schluss, dass die Patientenverfügung den 

Erwachsenenschutzrecht einen selbstbestimmten 

Rechte und deren Umsetzung in der Praxis erfor-

-

ethischer 
Leitlinien einen wesentlichen Beitrag leisten, wie 
Erfahrungen aus der professionellen Praxis zeigen. 

-
-
-

-

Die gemeinsam geteilte ethische Grundhaltung 
-

terstützungsinstrument (z. B. in Fallbesprechun-

-
ethische Grund-

haltung

-
-
-

fasser.

über alle Instanzen bis zum Bundesgericht, zu be-

der Gerichtshof in Strassburg die Einhaltung dieser 

Hinsicht schützen die Grund- und Menschenrechte 
-

setzgebung, die die Menschenrechte unzureichend 
-

rechte in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung 
-

gen der Grundrechte auch in seiner Rechtsetzung 
-

-
tung zu bestrafen. Ebensolches gibt es für den Be-

dementen Patienten müssen durch eine Betriebsaus-
stattung und Organisation vor Misshandlungen und 
Tötung geschützt werden. Der Europäische Gerichts-

-

1

Urteilsunfähige, demente und sich deshalb etwa 

persönliche Freiheit, nicht ausüben. Diese Rechte 
-

übung gehindert. Die Grund- und Menschenrechte 

überwachen, in der Gesetzgebung und der personel-
-

letzungen vorzusehen. Im vorliegenden Fall ist das 
überaus schwierig, weil die Rechte der persönlichen 
Freiheit höchstpersönlich und damit vertretungs-
feindlich sind. Der Staat ist gehalten, eine soziale 
Umgebung zu schaffen, die der persönlichen Frei-

-
menz und vor allem den damit verbundenen Leiden 

wollen. Das Bundesamt für Gesundheit und die 
-

no
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arbeit mit Ärzten erfolgen darf. Die Demenzstrategie 
will mit der «ethischen Grundhaltung» von der ent-

-
-

detem Personal auszustatten,  um in diesen schwie-

Müsste der Gesetzgeber nicht dafür sorgen, dass die 
privaten Langzeiteinrichtungen sich allein am Wohl 
der Patienten und nicht an der Rendite des interna-

-

gesellschaften organisierten Langzeiteinrichtungen 
den Gewinn. Diese neigen daher dazu, schlecht gebil-

dünn zu halten. Für die in der Strategie angemahnten 

-

-
-

vermag, setzt genügend Finanzmittel voraus.
Die urteilsunfähigen und dementen Patienten 

werden nämlich von der Einrichtung und ihrer Um-
gebung abhängig und sind der Gefahr der Misshand-
lung ausgesetzt.4 Richtigerweise wollen das Bundes-

-
5 hinarbeiten. Tatsächlich 

haben Bund und Kantone «für eine ausreichende, 
allen zugängliche medizinische Grundversorgung 

-

-
-

fachpersonen gehören, zur Verfügung stellen und 
von den Leistungserbringern verlangen, dass die in 

-
-

 notwendigen Leistungen angemessen abbilden und 
abgelten».

 4 Früher nannte man solche Verhältnisse in der Rechts-
sprache «besondere Gewaltverhältnisse». 

-

-

-

«besonderem Rechtsverhältnis».

Voraussetzung zur Wahrung von Würde und In-

fehlender Patientenverfügung und einer fortge-
-

Bedeutung.»

-
bung vordergründig überzeugend. Denn das Prob-
lem, dass urteilsunfähige Personen ihre Rechte nicht 

-

-
schlagene Lösung besteht in einer «ethischen Grund-

welchen Inhalt diese «ethische Grundhaltung» hat. 

-
menzstrategie verwendet den Singular und gibt da-
mit vor, es gebe die einzige «ethische Grundhaltung» 

der Gesellschaft die gegensätzlichsten Vorstellungen 
über das richtige ethische Handeln in solchen Situa-

-

-

um das Leben um jeden Preis zu verlängern. Sie rufen 
dafür gewichtige ethische Gründe an.

In all diesen Fällen darf die Behandlung dementer 
-

-
mehr der mutmassliche Wille der urteilsunfähigen 
Person, der sich in einer Patientenverfügung äussert 

-

weiteren involvierten und ausgebildeten Fachper-
-

masslichen Willen der Patienten umsetzen oder 
 dafür sorgen, dass wenigstens eine würdige und 
 leidensvermindernde Behandlung erfolgt. Irgend-
welche «ethischen Grundhaltungen» dürfen dabei 
nur bei der Frage, wie die Handlungen ausgeführt 
werden, eine Rolle spielen, denn die anwendbaren 
Grund- und Menschenrechte, namentlich die per-
sönliche Freiheit und das Verbot unmenschlicher 
Behandlung, zeichnen den Weg schon relativ präzise 
vor. Das Dilemma, das in solchen Situationen ent-

-

-
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Die Vermittlung einer inhaltlich völlig unbestimm-
ten «ethischen Grundhaltung» an ungeschultes Per-

sie dient vielmehr der Verschleierung der Tatsache, 

-
tigung für die Leistungsabrechnung gegenüber den 

Wie die Patienten lie-
gen und behandelt werden, spielt hingegen eine ge-

um die gravierende Misshandlung von Patienten in 
 zeigen, dass 

-

, 

-

-

-
wältigung der schwierigen Situationen in den Institu-

den Flüchtlingen, die aus allen Weltregionen stammen, 
die gemäss Demenzstrategie nötige «ethische Grund-

-

 und , 

-
-

nermassen 22 Heiminsassen, wobei auch der Heimarzt 
-
-

nach der Strafverbüssung in einem andern Kanton er-
-

Lage in Deutschland siehe 

-
furt a. M. 2015.

-
bildung und ihren Kompetenzen eingesetzt werden. 

-
zierung nicht zum Thema.  Im Zusammenhang mit 
der Betreuung dementer Personen hebt die Strategie 

 die diese Betreuung leisten 
sollten. Das widerspricht der Strategie diametral, 

-

Personen stellt höchste persönliche und fachliche 
-

-

Nurse-Patient-Ratio verschlechtert sich laufend, und 

-
versorgung in den Einrichtungen hochfahren. Das 

-
nen wie auch die Ärzte weniger am Bett mit Patienten 
arbeiten und vermehrt vor den Bildschirmen sitzen 

-

-
sicherungen verlangen detaillierte Belege für die ver-
rechneten Leistungen. Das ist wichtiger als die Ge-
sundheitsversorgung am Bett, womit das eigentliche 

-

blossen Kostengründen werden deshalb Patienten 
zunehmend von wenig geschultem Personal ver-
sorgt

zwar die angemessene Entschädigung von bedarfsge-
rechten Leistungen, aber es ändert an der Tatsache 
nichts, dass nur pauschalisierte Einzelleistungen ver-

gebrechliche, demente Menschen und die dadurch viel 

-
sprechenden Tarifanpassungen, so handelt es sich um 
ein leeres Versprechen, das der politischen Beruhigung 
dient.

-
, Matching 

Registered Nurse services with changing care demands 
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te urteilsfähige Menschen müssen ihrem Leben 
noch in einem Zustand mit möglicherweise guter 

zu erwartenden Leiden verhindern wollen. Verblei-
bende Lebenszeit muss geopfert werden. In dieser 
Situation verletzt das schweizerische Gesundheits-

-
ratemedizin und Pharmazie die Grund- und Men-
schenrechte. Betroffen sind die noch urteilsfähi-
gen, alten Menschen, die einer solchen Behandlung 
entgehen wollen, wie auch die urteilsunfähigen 
Personen, die solchen Einrichtungen ausgesetzt 
sind. -

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

aufgrund dieser Menschenrechte grob, indem die 
-
-

mie der Humanität vorgeht.

zählt verschiedene ausländische Fälle auf.

10 auf einer schie-
fen Bahn. Bund und Kantone verletzen nicht nur die 

-

sondern in den Fällen von Misshandlungen auch die 
-
-
-

hilfe in Sicht.11 Die mit «ethischer Grundhaltung» 
gewürzte Demenzstrategie will trotz anderslautender 
Beteuerungen des Bundes12 das Problem gar nicht 

-
ung von vorneherein gut und immunisiert gegen 

Die systemisch schlechte Behandlung dementer, 
abhängiger und hilfsbedürftiger Menschen führt 
den Sterbehilfeorganisationen Mitglieder zu. Betag-

 10 -
-

-

 11 -

andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 

sieht regelmässige Besuche einer Kommission in allen 
Einrichtungen vor, welche Personen gegen ihren Willen 
festhalten. Bislang hat sich die Kommission nicht mit 

-

 12 Vierter Bericht der Schweiz zur Umsetzung des Inter-




